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RS OGH 1992/3/19 15Os9/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1992

Norm

StGB §71

Rechtssatz

Das Vergehen der Körperverletzung nach § 83 Abs 1 StGB und das Verbrechen des Mordes nach § 75 StGB sind

Straftaten gegen Leib und Leben, sohin gegen das gleiche Rechtsgut gerichtet; sie beruhen demnach auf der gleichen

schädlichen Neigung.
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